
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung  

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

Bürgermeister 

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 
Sachkonto: 

IV. Behandlung: öffentlich nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt: 
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: On
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 18.03.2024
	Beschlussvorlage: Dem ursprünglichen Bauvorhaben wurde in der Sitzung des TA vom 22.05.2023 auf Grund von Abweichungen von den Vorgaben der Gestaltungssatzung D-M usw. seitens der Gemeinde Großpösna nicht zugestimmt. Danach erfolgten Abstimmungen mit allen Baubeteiligten (Bauherr/Planer, Bauaufsichtsamt, Denkmalamt, Gemeinde und Ortschaftrat DM) vor Ort und der Bauherr änderte die Planung entsprechend. Zudem nahm das Landesdenkmalamt auf Antrag des Eigentümers das Wohnhaus von der Liste der Einzeldenkmale in Sachsen. Es gilt nun nur noch der Umgebungsschutz im Bezug zu denkmalgeschützten Dorfkirche.Aus Sicht des Bauamtes der Gemeinde Großpösna, dem Bauaufsichtsamt und dem Denkmalamt des LKL ist der nun vorliegende angepasste Bauantrag zum Dachgeschossausbau bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig. Die vorliegende Planung der Gauben wurde gesondert mit dem Denkmalschutz und auch im Bezug auf die neue Gestaltungssatzung von Dreiskau-Muckern abgeglichen. Die Erschließung, einschließlich Stellplatznachweis, ist gesichert. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: T-2023-23
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.03.2024
	Beschlussnummer: TA-2024-14
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück An der Kirche 61, Flurstück 52a, Gemarkung Dreiskau, (Ausbau Dachgeschoss), zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück An der Kirche 61, Flurstück 52a, Gemarkung Dreiskau, (Ausbau Dachgeschoss)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


